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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Hauptausschuss 08.06.2021 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 09.06.2021 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

01 

§ 10 Abs. 2 der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Landeshauptstadt Erfurt und seiner 

Ausschüsse wird wie folgt geändert: 

 

"Die Dauer der Aussprache im Stadtrat wird auf 45 Minuten begrenzt. Die antragstellende 

Person bzw. Stelle hat das erste Rederecht. Die Fraktionen, die Oberbürgermeisterin bzw. 

der Oberbürgermeister sowie die Ortsteilbürgermeisterinnen bzw. Ortsteilbürgermeister 

zusammen, soweit Belange der Ortsteile betroffen sind, haben die gleiche Redezeit. 

Bei mehreren Anträgen kann der Stadtrat die Aussprache auf insgesamt 60 Minuten 

ausdehnen, wobei für jeden Sachverhalt, zu dem eine aktuelle Stunde beantragt wurde, 20 

Minuten zur Verfügung stehen müssen. Der antragstellenden Person bzw. Stelle stehen 

ungeachtet der verkürzten Aussprache 5 Minuten Redezeit zur Verfügung. Die Redezeit 

verringert sich für die verbleibenden Personen bzw. Stellen dementsprechend anteilig. Die 

Reihenfolge des Aufrufes in der Stadtratssitzung richtet sich nach Antragseingang in der 

geschäftsführenden Dienststelle." 

 

 

 

 

18.05.2021, gez. i. A. xxxxxxxxx 
Datum, Unterschrift 

 

  

 

Fraktion AfD 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2021 2022 2023 2024 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

 

Die Aktuelle Stunde ist für die antragstellende Person bzw. Stelle ein besonderes und wichtiges 

Mittel, um aktuelle Probleme anzusprechen und zu diskutieren. Schließlich ist sie auch dazu 

geeignet, einen Denkanstoß zu vermitteln, um Lösungsansätze für etwaige Schieflagen zu 

entwickeln. Um vorhandene Missstände zu verdeutlichen, ist es wichtig, dass dem Antragssteller 

ausreichend Zeit für die Rede zur Verfügung gestellt wird. 

 

Sollten mehrere aktuelle Stunden während einer Sitzung erfolgen, mindert sich die Redezeit 

erheblich. Um dennoch nicht den Sinn und Zweck der Antragsrede zu verfehlen oder zu gefährden, 

sollten der antragsstellenden Person der Stelle weiterhin 5 Minuten Redezeit zur Verfügung 

stehen. 
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